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Nr. Thema Festlegung Verantwortlich Kontrolle 

1 Anreise Erfolgt individuell. Es sind keine 
Fahrgemeinschaften zu bilden (ausgenommen 
häusliche Gemeinschaften) 
 

Teilnehmer*in entfällt 

2 Treffpunkt Auf dem Schwimmbadparkplatz unter Einhaltung 
der Abstandsregel (1,5m). Mund-Nase-Schutz 
(MNS) ist zu tragen. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

3  Eintritt (Jugendliche 1,-€ bzw. Erwachsene 1,50 €) 
ist passend in eine bereitgestellte „Spardose“ zu 
zahlen (kein Wechselgeld). Die „Spardose“ darf 
nur vom verantwortlichen Ausbilder berührt 
werden. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

4  Eine Teilnahme am Training ist nur zulässig, wenn 
keine Anzeichen für eine akute Erkrankung 
vorliegt. Bei einem möglichen Kontakt zu einem 
Corona-Infizierten oder der Aufenthalt in einem 
Corona-Risikogebiet schließt die Teilnahme am 
Training für 14 Tagen aus, sofern kein negatives 
Testergebnis vorgewiesen werden kann. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

5  Der Ausbilder dokumentiert die Anwesenheit auf 
einer Teilnahmeliste. Es dürfen sich max. 16 
Personen auf 2 Bahnen gleichzeitig im Wasser 
aufhalten. Eine Anmeldung in der Telegram-
Gruppe Felsberg (Admin: Thomas Lieser) ist 
erforderlich. 
 

Ausbilder*in entfällt 

6 Betreten des 
Schwimmbades 

Beim Betreten des Schwimmbades und in allen 
Bereichen ist MNS zu tragen. Der Mindestabstand 
von 1,50 m ist dauerhaft (auch im Becken) 
einzuhalten. 
Am Eingang sind die Hände mittels 
bereitgestellter Desinfektion zu desinfizieren. 
 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

7 Umkleiden Es stehen nur 4 Umkleiden zur Verfügung. Das 
Umziehen ist daher auf der Liegewiese/Becken-
umgang unter Einhaltung des Mindestabstandes 
vorzunehmen. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 
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8 Duschen Es stehen nur die kaltwasser Freiluftduschen zur 
Verfügung. Jeder Teilnehmer sollte daher vor bzw. 
nach dem Schwimmbadbesuch zu Hause duschen 
und sich vor dem Training im Schwimmbad kalt 
abduschen. 
 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

9 Schwimmbecken Vor und in dem Schwimmbecken sind die 
Abstandsregeln von 1,50 m einzuhalten. Im 
Becken ist kein MNS erforderlich. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

10  Es wird auf zwei Bahnen ohne Zwischenleine im 
„Kreisverkehr“ geschwommen, sodass auch bei 
Begegnungen der seitliche Abstand von 1,50 m 
eingehalten werden kann. 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

11  Auch am Ende des Beckens ist der Abstand von 
1,50 m einzuhalten. Die Trainingsanweisungen 
werden einzeln vom Trainer gegeben. Der Trainer  
hat dabei einen MNS zu tragen, wenn der 
Mindestabstand unterschritten wird.   

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

12  Bei Partnerübungen und Prüfungsabnahmen zum 
Rettungsschwimmen kann gemäß Rundschreiben 
HMdIS vom 29.06.2020 auf den Mindestabstand 
verzichtet werden. 
 

Teilnehmer*in Ausbilder*in 

13 Verlassen des 
Bades 

Es gilt die Regel unter Nr. 6 Teilnehmer*in Ausbilder*in 

 
 
 
 


